Anlage 11





Dekret des Präsidenten der Republik �vom  27.  Oktober 1945  �über die Zwangsarbeits-Sonderabteilungen.





Sig. Nr. 126.





Auf  Vorschlag der Regierung bestimme ich:





§ 1


(1) Nach den Bestimmungen des § 14 Buchst. b) des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 19 Juni 1945, Slg. Nr. 16, über die Bestrafung der nazistischen Verbrecher, der Verräter und ihrer Helfershelfer sowie über die außerordentlichen Volksgerichte werden in den Gefängnissen der Kreisgerichte und in den Strafanstalten Zwangsarbeits-Sonderabteilungen (weiterhin nur „
